
 

STADTVERWALTUNG 
BAD SÄCKINGEN 

 
 

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
 
 

Überprüfung der Standsicherheit von Grabdenkmalen 
und sonstigen Grabausstattungen 

 

Alle Grabstätten-Inhaber auf den Bad Säckinger Friedhöfen werden 
hiermit auf Ihre Pflicht, die Grabdenkmale und sonstigen Grabaus-
stattungen standsicher zu halten, aufmerksam gemacht. 
 
Die Überprüfung sollte bis spätestens 08.05.2026 erfolgen und von 
fachkundigen Personen vorgenommen werden.  
Festgestellte Mängel sind durch einen Fachmann (Steinmetz)  
beheben zu lassen.  
Grundsätzlich haftet der Grabstätten-Inhaber für Schäden durch 
umstürzende oder schadhafte Grabdenkmale. 
 

 
Bad Säckingen, den 31.03.2026 
 
Alexander Guhl, Bürgermeister 
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